Tip des Monats 5/08
Glatte Wege
Ein Passant rutschte im Fussgängerbereich einer Stadtzone auf regennassen Gehwegplatten aus. Diese Platten waren geschliffen und gesäuert, nicht aber gesandstrahlt. Der Fussgänger verletzte sich und verlangte von der Stadt Schadensersatz.
Das Oberlandesgericht Köln wies den Regressanspruch zurück. Nach Ansicht der Richter muss der Fussgänger für seinen Schaden selbst einstehen. Denn er hätte wegen des Regens und der glitzernden Platten die Gefahr erkennen müssen und sich entsprechend vorsichtiger bewegen müssen.

(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 1 U 437/99)
